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	AG
	Auftraggeber


	AGB
	Allgemeine Geschäftsbedingungen


	AN
	Auftragnehmer


	BGB
	Bürgerliches Gesetzbuch


	BGH
	Bundesgerichtshof


	DVA
	Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen


	EU
	Europäische Union


	VOB
	Allgemeine Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen







Gender-Erklärung

In der vorliegenden Arbeit wird das generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, sofern nicht anderweitig kenntlich gemacht, auf alle Geschlechter. Um eine bessere Lesbarkeit sowie ein besseres Textverständnis zu wahren, wird auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen verzichtet.




1 Einführung

1.1 Problemhintergrund

In der Baupraxis werden Werkverträge im Sinne des § 631 Abs. 1 BGB häufig unter Einbeziehung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teil B (VOB/B), geschlossen. Trotz ihrer branchenweiten Akzeptanz ist die VOB/B kein Gesetz, sondern ein vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) vorformuliertes Vertragswerk. Hinsichtlich $ 310 Abs. 1 Satz 3 BGB gilt, dass die VOB – falls sie vollständig und ohne Einschränkung vereinbart wird – keiner Inhaltskontrolle nach den §§ 307 ff. BGB unterliegt und damit unstrittig gilt.

In der Regel werden einzelne Vertragsinhalte, wie beispielsweise Gewährleistungsfristen, Zahlungsvereinbarungen und Sicherheiten individuell zwischen den Parteien ausgehandelt (Individualvereinbarungen) und weichen damit von den Reglungen innerhalb der VOB/B ab. Dies wirft die Frage auf, wie die VOB/B im Hinblick auf die Möglichkeit einer Inhaltskontrolle gemäß den §§ 307 ff. BGB analog zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Sinne der §§ 305 ff. BGB rechtlich einzuordnen ist, insbesondere wenn sie nur teilweise und mit individuellen Abweichungen Vertragsbestandteil wird.

1.2 Forschungsfrage

Untersucht wird, ob die VOB/B im Bauvertragsrecht grundsätzlich als Allgemeine Geschäftsbedingung des Verwenders im Sinne des § 305 Abs. 1 BGB anzusehen ist.

Damit ginge einher, dass von den entsprechenden Folgen einer potenziellen Prüfung nach den §§ 307 ff. BGB auszugehen ist, wenn einzelne Vertragsinhalte individuell ausgehandelt und abweichend von der VOB/B geregelt werden.

1.3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Arbeit erfolgt in deskriptiver Form durch Literaturauswertung und Analyse aktueller Rechtsprechung. Es werden die gesetzlichen Grundlagen, die einschlägigen Kommentare sowie Leitentscheidungen des Bundesgerichtshofs zur Einordnung und Kontrolle der VOB/B als Allgemeine Geschäftsbedingung herangezogen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Abgrenzung zwischen Individualvereinbarung und AGB sowie auf den Folgen für die Wirksamkeit einzelner Vertragsklauseln.




2 Rechtsnatur der VOB/B

2.1 Die VOB als branchenübliches Regelwerk (kein Gesetz)

Die VOB ist ein Regelwerk, welches sich in Deutschland für die Vergabe und Durchführung von Bauprojekten etabliert hat1. Sie besteht aus den folgenden Abschnitten:


	VOB/A (Vergabegrundsätze),

	VOB/B (Vertragsbedingungen für die Ausführung) und

	VOB/C (technische Vertragsbedingungen).


Sie ist trotz des Charakters kein Gesetz und keine Rechtsverordnung, sondern ein von unterschiedlichsten Marktteilnehmern der Bauwirtschaft gemeinsam ausgearbeitetes Regelwerk, welches für Bauaufträge der öffentlichen Hand verpflichtend2 anzuwenden ist, aber auch im privaten Baubereich vermehrt Anwendung findet.

Die heutige VOB fußt auf der „Verdingungsordnung für Bauleistungen“ von 06.05.19263 und wurde seither stetig vom heutigen Deutschen Vergabe- Und Vertragsausschuss für Bauleistungen überarbeitet und fortgeführt4, um neue rechtliche nationale und internationale (z.B. EU-Recht) Rahmenbedingungen sowie Erfahrungen aus der Praxis einfließen zu lassen. Hintergrund war und ist, dass das allgemeine Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) die umfangreichen Anforderungen des Bauwesens nicht ausreichend abbildet.5 Werkverträge im Bauwesen sind abhängig von der jeweiligen Baumaßnahme von langen Laufzeiten, Unsicherheiten durch äußere Einflüsse und häufigen Änderungen des Leistungsumfangs geprägt.

Die VOB hat sich damit als branchenübliches, praxisnahes und dynamisches Regelwerk etabliert, das fortlaufend an neue Entwicklungen angepasst wird, um den spezifischen Anforderungen des Bauwesens Rechnung zu tragen.

2.2 Abgrenzung: Wann liegt eine Individualvereinbarung vs. AGB vor?

Individualvereinbarungen sind vertragliche Inhalte und Formulierungen, die speziell für einen Vertrag und diesen Einzelfall ausgehandelt und festgehalten wurden und gelten gemäß § 305b BGB im Grundsatz vorrangig zu etwaigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dementsprechend unterliegen Individualvereinbarungen nicht der gesetzlichen Inhaltskontrolle nach den §§ 307 ff. BGB, sondern lediglich den allgemeinen zivilrechtlichen Grenzen, wie z.B. Sittenwidrigkeit oder Gesetzesverstoß.

Allgemeine Geschäftsbedingungen hingegen werden laut § 305 Abs. 1 BGB als "[…] für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen […]" legal definiert, wobei die Frage, ob diese als solche deutlich gekennzeichnet sind, welchen Umfang sie haben und ob sie als Anhang zur Vertragsurkunde oder in der Vertragsurkunde selbst enthalten sind, als unerheblich erachtet wird.

Der § 305 Abs. 2 Satz 2 BGB legt fest, dass AGB als Vertragsbestandteil nur dann betrachtet werden, wenn der Verwender der AGB dem Vertragspartner zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen. Als Verwender im Sinne des § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB wird die Partei bezeichnet, welche zuerst die AGB in die Vertragsanbahnung einbringt. Infolge der am 27.09.2001 getroffenen Entscheidung des BGH6 werden vertragliche Inhalte bereits bei einer dreimaligen Verwendung als vorformuliert betrachtet und somit gemäß § 305 Abs. 1 BGB als Vorformulierung für Vielzahl von Verträgen angesehen. Als Rechtsfolge unterliegen AGB laut den §§ 307 ff. BGB einer strengen gesetzlichen Inhaltskontrolle, um einseitige unangemessene Benachteiligungen zu verhindern.



1 Vgl. Kapellmann, Messerschmidt, Schneider, VOB/A Einleitung, 2025, Rn. 4.

2 Vgl. Beck’scher VOB-Kommentar, Teil B, 4. Auflage 2023, Rn.17.

3 Vgl. Beck’scher VOB-Kommentar, Teil B, 4. Auflage 2023, Rn.10.

4 Vgl. Beck’scher VOB-Kommentar, Teil B, 4. Auflage 2023, Rn.18.

5 Vgl. Kniffka, Koeble, Jurgeleit, Sacher, Kompendium des Baurechts, 2025, 1. Teil Rn. 1.




3 AGB-Qualifikation der VOB/B bei partiellen Abweichungen

3.1 Die VOB als AGB

Die geltende Rechtsprechung7 legt fest, dass auch eine Klausel, die lediglich einmal in einem Vertrag Verwendung findet, als Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) klassifiziert wird, sofern sie von einem Dritten vorformuliert wurde, um in Verträge integriert zu werden. Demnach ist die VOB, auch wenn sie nur einmalig in einem Vertrag Verwendung findet, als AGB zu klassifizieren.

Im Urteil vom 24.07.20088 hat der BGH ausgeführt, dass die VOB/B gegenüber von Verbrauchern einer Einzelkontrolle nach den §§ 307 ff. BGB unterliegt und als AGB eingeordnet wird.

Auch die Fachliteratur bekräftigt diese Ergebnisse wie folgt: „Dem Anwalt und auch den Vertragsparteien sollte stets bewusst sein, dass die VOB/B Allgemeine Geschäftsbedingung ist und deshalb der Inhaltskontrolle zu Lasten des Verwenders unterliegen kann. Dem Verwender ungünstige Regelungen der VOB/B sind allerdings in jedem Fall anwendbar.“9

3.2 Praxisfall

In der Praxis ist es bei Bau-/Werkverträgen üblich10, dass der Auftraggeber (AG) dem Auftragnehmer (AN) das Vertragswerk samt AGB vorgibt und das erste Angebot des AN mit entsprechenden Änderungen durch den AG im Verhandlungsprotokoll (VHP)11 nachrangiger Vertragsbestandteil wird. In diesem Zuge werden die AGB des AN – inklusive etwaiger Hinweise auf die VOB – in der Regel nicht anerkannt und gestrichen, da ausschließlich das vom AG gestellte Vertragswerk gelten soll.

3.3 Rechtliche Analyse

In jenem Praxisfall wird der AG zum Verwender der VOB, da er diese in den Vertrag einbringt12. Dabei ist fraglich, ob der AG durch das Vermeiden einer Streichung der die VOB beinhaltenden Vertragsgrundlagen des AN dafür



	„[…] dann, wenn die VOB/B als Ganzes vereinbart worden sei, eine isolierte Inhaltskontrolle einzelner VOB/B-Bestimmungen … nicht in Betracht komme.“ und, dass

	„[…] jede vertragliche Abweichung von der VOB/B dazu führe, dass diese nicht als Ganzes vereinbart sei und eine Inhaltskontrolle möglich wäre.“
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